
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIE

DES,KANTONSSOLOTHURN

VOM

3. März1972 Nr.1119

Die Einwohnergemeinde Tscheppach hat an der Gemeindeversarnmlung

vom 16 .~ September 1970 der Einführung des .Bauplanverfahrens

zugestimmt und die Du~chfUhrung der Ortsplanung beschlossen.

~Unterdessen•hat das mit der Projektierungbeauftragte Ingenieur

büro in Zu~ammenarbeitmitder Baübehörde und dem Gerri~inderat

die künftige bauliche Gestaltung des Dorfes eingehend studiert

und in nachstehenden Reglementen bzw. Plänen festgehalten.

“ Folgende Unterlagen werden ungat zur Genehmigung

unterbreitet:

a) Bebauungs—, Zonen— und Verkehrsplan
b) Bau—, Zonen— und Perimeterreglernent

Die Studien dieser Planung erfolgten nach den heutigen -Planungs—

grundsätzen und tragen der künftigen baulichen Entwicklung der

Gemeinde Rechnung. Die Er~twUrfe des Zonenplanes sowie der

Reglemente lagen erstmals während der Zeit vom 21. Mai bis

19. Ju~il97l~ ~ffe~tJ.ich auf. Während der AufIagefr±s~ wurden

5~die der Gemeindex~at ~.uf ~ütlichem Weg

erledigen konnte. Diese hatten jedoch einige, Planänderungen zur

Folge. Aus diesem Grunde wurde der abgeänderte Plan nochmals

vom. 23. Juli. bis 21, August1971 öffentlich aufgelegt. Auf diese

zweite Aufiag~ hin wurden keine -Ei,r~sprachen eingereicht. An

der Gemeindeversammlung vom 16. September 1971 ‚wurde der

Bebauungs—, Zonen— und Verkehrsplan sowie die dazugehörenden

Reglemente genehmigt -
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Formell wurde das Verfahren richtig durchgefUhrt.

Materiell sind folgende Bemerkungen anzubringen:

Der Zonenpian wurde auch den Organen der NHK vorgelegt.

Diese haben mit Schreiben vom 4. Mai 1971 dem Ingenieur—

bürd Rud. Enggist mitgeteilt, dass durch diese Ortsplanung

die Bautätigkeit im Gemeindegebiet in geordnete Bahnen gelenkt

werde. Die Organe der NHK stimmen dem Zonenpian zu. Da die

Bauzone ih~ ~ei ~Gebieten die Jur~schi~tzzon~ minim Ubers~hn~idet,

war hier ~±fle passungnö~ig~ ~bei~ifäl1s li~gt~die. Stellung~~

hahrt~ der kantonalen Denkmalpfle~e vor. ~4it Schreibenvom

4. ;Mai 1971 :hat sie aer kantonalen Planungsstelle mitgeteilt,

dass ~ie gegen die Ausweitung der Kernzone vom.. Stan~punkt.
‘:d~s Ortsbildschutzes nicht einzuwenden habe.

Eswird
:‘J.b~sdh1ossefl:

1. Der Bebauungs—, Zonen— und Verkehrsplan der Gemeinde

Tscheppach wird genehmiJgt. ~

2. Das Baureglement mit Zonenordnung der Gemeind~~rscheppach

wird ~nehmi~t. :

3. Das Perimeterreglement der Gemeinde Tscheppach wird

genehmigt.

• 4. Bereits bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft

sow~it sie mit dem vorstehenden, im Widerspruch stehen.

5. Die Gemeinde wird verh~1ten der kantdnalen P1änungs~te:l1e

noch 6 Pläne, wovon 1 auf Leinwandaufgezogen und

2 bereinigte Ba~regierr~ente miE Zbnenotdnux~g ~d 1 Perimeter—

reglement rriit dem Genehmigi~ingsvermerk d~r r~emeiflde versehen,

ztzuste11er~.

Genehmigungsgebühr: Fr. 50.—-

Publikationskosten: Fr. 14.——
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Bau-Departement (3)
Kant. Hochbauamt (2)
Kant. Tiefbauamt (2)
Jur. Sekretär des Bau—Departemefltes
Kant. Planungsstelle (2), mit Akten, 1 gen. zonenpian (folgt
~später) 1 gen. Baureglement mit Zonenordnung

1 gen. Perimeterreglement
Kreisbauamt 1 Solothurn mit 1 gen. Zonenpian (folgt spHter)
Amtschreiberei Bucheggberg, Solothurn, mit 1 gen.

zonenpian (folgt später)
Kant. Finanzverwaltung (2)
Arnmannamt der Einwohnergemeinde Tscheppach
Baubeh~3rde der Gemeinde Tscheppach mit 2 gen. Zonenp1~-nen

2 gen. Baureglemente
~ gen. Perimeterreglement
(folgt später)

Kant. Denkmalpf lege z.Hd. von Herrn Dr. Lörtscher
Natur— und Heimatschutzkommission z.Hd. Herrn B. Aeschlirr~nn
Sekretariat der Katasterschatzung mit 1 gen. Zonenpian (folgt

später)
Ing.BUro Rud. Enggist, Solothurn
Amtsblatt1 Publikation Ziffer 1 des Dispositivs




